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Änderung der Habilitationsordnung 

des Fachbereichs C – Mathematik und Naturwissenschaften   

der Bergischen Universität Wuppertal 

vom 06.12.2012 

Aufgrund der § 2 Abs. 4 und des § 68 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.01.2012 
(GV. NRW. S. 90) hat die Bergische Universität Wuppertal folgende Änderungsordnung erlassen. 
 
Die Habilitationsordnung des Fachbereichs C – Mathematik und Naturwissenschaften der Bergischen Univer-
sität Wuppertal vom 27.03.2012 (Amtl. Mittlg. Nr. 17/12) wird wie folgt geändert: 

 
 

Artikel I 
 

§ 11 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Falls kein gewerblicher Verleger die Veröffentlichung übernimmt, überträgt die/der Habilitierte der 
Universitätsbibliothek das Recht, weitere Kopien herzustellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen zur 
Verfügung zu stellen. Die für die Archivierung unentgeltlich an die Universitätsbibliothek abzuliefernden 
gedruckten Exemplare müssen auf alterungsbeständigem Papier ausgedruckt und dauerhaft gebunden sein.“ 
 

Artikel II 
 
Diese Änderung der Habilitationsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilun-
gen als Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal in Kraft.  
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs C – Mathematik und Na-
turwissenschaften vom 28.11.2012.  
 
 
Wuppertal, den 06.12.2012 

 
    Der Rektor 

    der Bergischen Universität Wuppertal 
    Universitätsprofessor Dr. Lambert T. Koch  


